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bei Lieferung von Schwarzmetall
schrott im Streckengeschäft gilt 
eine Frist von 24 Kalendertagen
bei Lieferung von unedlem Nicht
eisenmetallschrott im Streckenge
schäft bzw. bei vereinbartem ge
trennten Weiterversand gilt eine 
Frist von 38 Kalendertagen.

2. Wenn vorgenannte Gegenstände mit einer etwa faust
großen Öffnung oder 2 entgegengesetzt angebrachten 
Öffnungen von je mindestens 10 mm Durchmesser ver
sehen sowie evtl, vorhandene Federwirkungen entspannt 

■ sind, gelten sie nicht mehr als explosionsfähiger Schrott

Anlage 3

zu vorstehender Anordnung

Anlage 2
zu vorstehender Anordnung

Explosionsfähiger Schrott

1. Als explosionsfähiger Schrott gelten:

1.1. Stahlflaschen, Feuerlöscher und Bojen,

1.2. Hydraulikteile aller Art,

1.3. Hohlkörper mit Wandstärken von mehr als 3 mm sowie 
Hohlkörper, deren ursprünglicher Verwendungszweck 
nicht mehr feststellbar ist.

Bestätigung über das Nichtvorhandensein 
von sprengstoffbehafteten und explosionsfähigen 

Gegenständen in dem verladenen Schrott

Ich bestätige, daß der verladene Schrott keine sprengstoff- 
behafteten oder explosionsfähigen Gegenstände im Sinne der 
Anordnung vom 11. Mai 1981 zur umfassenden Nutzung von 
metallischen und Feuerfest-Sekundärrohstoffen — Sekundär
rohstof fanordnung (M) — (GBl. I Nr. 18 S. 238) enthält.
Ich weiß, daß ich bei einem schuldhaften Verstoß gegen diese 
Bestimmungen materiell verantwortlich bin und nach den 
Ordnungsstrafbestimmungen zur Verantwortung gezogen 
werden kann.

Anlage 4
zu vorstehender Anordnung

Bezeichnung Kurzbeschreibung/Sortentrennung Verpackung Transportmittel

Schleifkörperschrott Abgearbeitete feste und biegbare 
Schleifkörper aus Elektrokomnden 
getrennt nach Arten, wie 

Normalkorund 
Edelkorund 
Rubinkorund

lose Lkw-Kippfahrzeuge oder 
Güterwagen (mit Planen
abdeckung)

und Bindungen, wie 
Keramikbindungen 
Kunstharzbindungen 
Gummibindungen

Schleifkörperbruch Bruch und Produktionsausschuß 
von festen und biegbaren Schleif
körpern aus Elektrokorunden 
getrennt nach Arten, wie 

Normalkorund 
Edelkorund 
Rubinkorund

lose wie Schleifkörperschrott

und Bindungen, wie 
Keramikbindungen 
Kunstharzbindungen 
Gummibindungen

Korundstäube Abgesaugte Elektrokomndstäube 
aus Filtern der Körnungsaufberei
tung oder Schleifkörperbearbeitung 
und abgearbeiteter Strahlkorund 
(getrennt nach Arten oder als 
Gemisch mit trennbaren Beimen
gungen)

in Fb 4-Behälter 
(Ausweichmöglichkeit: 
Papiersäcke auf Paletten)

Lkw mit Planenabdeckung 
oder Güterwagen (G-Wagen)

Bandmagnetmaterial Austrag des Bandmagneten nach 
der 2. bzw. 3. Brechstufe von Nor
malkorundstücken mit anhaftendem 
oder eingeschlossenem metallischen 
Eisen

lose Lkw-Kippfahrzeuge 
(mit Planenabdeckung)


